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Anlage VI .

Vorlage der Kirchenregierung
an die Landesſynode der Vereinigten Evang . prot . Landeskirche Badens

im Frühjahr 1932 .

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes .

Die Abänderung des Geſetzes über die Errichtung eines kirchlichen Verwaltungsgerichts betr .

Die Landesſynode hat als kirchliches Geſetz Anhörung der Gegenpartei und des Oberkirchenrats
beſchloſſen , was folgt : den Vollzug der angefochtenen Entſcheidung bis zum

Einziger Artikel . Erlaß des Urteils ausſetzen . Die Verfügung iſt
Das Geſetz , die Errichtung eines kirchlichen Ver⸗ nicht anfechtbar .

waltungsgerichts betr . , vom 25 . 5. 1928 ( VBl . Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .
S . 42 ) wird in Art . 2 § 2 Abſ . 3 folgendermaßen

5

abgeändert :
Nach Erhebung der Klage kann der Vorſitzende

von Amts wegen oder auf Antrag nach ſchriftlicher

Karlsruhe , den 1932 .

Evang . Kirchenregierung .

Begründung .

In Art . 2 §S 2 Abſ . 3 des genannten Geſetzes kann es ſich um Verfügungen handeln , deren Durch⸗
iſt beſtimmt : führung im unbedingten Intereſſe der Landeskirche

liegt . Es iſt deshalb erforderlich , um einer miß⸗

bräuchlichen Verwendung des Geſetzes vorzubeugen ,
die Außerkraftſetzung der angefochtenen Entſcheidung

nicht ſelbſttätig , kraft Geſetzes , eintreten zu laſſen ,

ſondern in das Ermeſſen des Gerichtsvorſitzenden zu
wurde jedenfalls der Möglichkeit nicht genügend legen . Dieſer wird ſicherlich , wenn die Durchführung
Rechnung getragen , daß eine Entſcheidung einer der angefochtenen Entſcheidung die Intereſſen des

kirchlichen Stelle nur deshalb mit der Klage ange⸗ Klägers beeinträchtigen ſollte , die Entſcheidung bis

Durch die Erhebung der Klage wird die Durch⸗
führung der angefochtenen Entſcheidung bis zum

Erlaß des Urteils gehemmt .

Als dieſe Geſetzesbeſtimmung getroffen wurde 4

fochten wird , um dieſe Entſcheidung vorläufig außer [ zum Gerichtsurteil außer Kraft ſetzen , im anderen

Kraft zu ſetzen und durch Erhebung aller , möglicher - [ Fall aber , wenn der Landeskirche durch die Hem —
weiſe auch noch ſo ausſichtsloſen Einwendungen auf mung der Durchführung ſchwerwiegende Nachteile
längere Zeit außer Wirkſamkeit zu halten . Dabei erwachſen , eine entſprechende Verfügung treffen .
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